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Der Senat von Berlin 

 -Stadt II A 14 - 

Tel.: 90173-4478 

 

 

 

 

An das Abgeordnetenhaus von Berlin 

über  

Senatskanzlei – G Sen –    

 

 

 

Vorblatt 

 

Vorlage – zur Beschlussfassung – 

 

über  

 

Entwurf des Bebauungsplans 1-14-1 vom 13.04.26 im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte 

 

 

 

A. Problem 

Der Bebauungsplan 1-14 wurde am 14.09.2016 festgesetzt. 

Zur Qualifizierung des Bereichs Molkenmarkt wurde zwischen 2020 und 2022 in einem mehr-

stufigen städtebaulichen Qualifizierungsverfahren aus Wettbewerbs- und Werkstattphase 

durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen zusammen mit den Ei-

gentümerinnen und zukünftigen Bauherrinnen die Entwicklung durchgeführt.  

Der Senat von Berlin hat nach Abschluss der städtebaulichen Werkstattphase den Rahmen-

plan zur Charta Molkenmarkt im August 2023 beschlossen. Teil des Senatsbeschlusses war die 

Erstellung eines Gestaltungshandbuchs in Form von Bebauungsleitlinien durch die Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. 

Die Bebauungsleitlinien definieren als Block- und Gebäudesteckbriefe Kriterien für die Planun-

gen der Baublöcke A und B sowie für die einzelnen Gebäude. Das Quartier soll so in die be-
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stehende städtebauliche Struktur der Berliner Mitte integriert werden, dass es sowohl ökologi-

sche (z. B. Klimaschutz), soziale (z. B. soziale Nachhaltigkeit) als auch wirtschaftliche (z.B. effi-

ziente Bodennutzung und effektive Erschließung) Anforderungen erfüllt. Die Steckbriefe enthal-

ten sowohl textliche als auch zeichnerische Darstellungen, die die Grundlage für die Losbil-

dung und für die Realisierungswettbewerbe bilden.  

Im Zuge der Erarbeitung vorgenannter Bebauungsleitlinien wurde unter anderem der Festset-

zungsgehalt des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 1-14 überprüft, um den städtebauli-

chen Rahmen besser auszunutzen und die zukünftigen Bedürfnisse des Wohnungsbaus sowie 

des Gewerbe- und Kulturflächenbaus in Abgleich zu bringen. Hierbei wurde deutlich, dass der 

vorhandene rechtliche Rahmen des Bebauungsplanes 1-14 zu Gunsten einer nachhaltigen 

Bodennutzung und zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität angepasst werden muss, 

um die Inhalte genehmigungsfähig umsetzen zu können. 

 

B. Lösung 

Der ca. 1,25 ha große Änderungsbereich, bestehend aus den Blöcken A und B sowie der da-

zwischen befindlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ 

(verlängerte Parochialstraße), befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches des qualifizier-

ten Bebauungsplans 1-14. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist dementsprechend gem. § 30 

BauGB zu beurteilen. Die Umsetzung der Inhalte der Bebauungsleitlinien greift in die Grund-

züge der Planung ein, so dass Befreiungen gem. § 31 BauGB ausscheiden. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans 1-14-1 ist somit erforderlich, um im Sinne des § 1 Abs. 3 

und 5 BauGB eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung sowie eine dem 

Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten. Die pla-

nungsrechtliche Erforderlichkeit umfasst hier insbesondere die Nachverdichtung der bisher zu-

lässigen baulichen Dichte in Form einer Erhöhung der Zahl der Vollgeschosse und einer An-

passung der Höhe der baulichen Anlagen sowie eine Neuordnung der überbaubaren Grund-

stücksflächen zur partiellen Verbreiterung der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

„Fußgängerbereich“ sowie zur Änderung der bisherigen Festsetzungen des Platzes (im Bebau-

ungsplan 1-14 mit dem Buchstaben „f“ als eine mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit 

belastete Fläche festgesetzt) im Block A. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1-14-1 wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 

13a BauGB i.V.m. § 6 Abs. 1 AGBauGB, ohne Durchführung einer Umweltprüfung, durchge-

führt. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren kommt für die Wie-

dernutzbarmachung von Flächen, für die Nachverdichtung oder für andere Maßnahmen der 

Innenentwicklung in Betracht. Bei dem Planänderungsbereich handelt es sich um ein stark 

anthropogen überformtes innerstädtisches Quartier, das sich bereits seit Jahren im Umbau 

befindet. Weiterhin ist zu beachten, dass ein beschleunigtes Verfahren nur zur Anwendung 

kommen kann, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der BauNVO 
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oder eine Größe der Grundfläche von insgesamt weniger als 20.000 m² oder 20.000 m² bis 

weniger als 70.000 m² festgesetzt wird. Da mit der Aufstellung hauptsächlich die Neuordnung 

der überbaubaren Grundstücksflächen sowie die Erhöhung der Zahl der Vollgeschosse und 

die Anpassung der Höhe baulicher Anlagen als eine Form der Nachverdichtung im Innenbe-

reich verfolgt wird, ist die Anwendung des § 13a BauGB gegeben. Eine signifikante Änderung 

der Grundflächen wird nicht erfolgen, da allein schon die Größe des Änderungsbereiches be-

reits deutlich unter der erforderlichen Grundfläche von 20.000 m² liegt. 

Die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens ist darüber hinaus möglich, da durch die 

Änderungen keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits-

prüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Weiterhin sind keine Anhaltspunkte gegeben, die 

die genannten Schutzgüter gemäß § 1 Abs. 6 Nummer 7 Buchstabe b (Natura-2000-Gebiete) 

beeinträchtigen oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Be-

grenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (BImSchG) zu beachten sind. 

Der hier aufzustellende Bebauungsplan 1-14-1 wird als unselbstständige Änderung des Ur-

sprungsplans 1-14 aufgestellt. Die Planänderung ist ohne den ihr zugrundeliegenden Ur-

sprungsplan nicht ausreichend zur städtebaulichen Ordnung, sondern nur im Zusammenspiel 

mit dem Ursprungsplan zu sehen. Im Ergebnis gilt ein einziger Bebauungsplan, nämlich der 

ursprüngliche Bebauungsplan 1-14 in seiner geänderten Form. Die Begründung als auch die 

Abwägung beziehen sich daher ausschließlich auf den Änderungsinhalt des Bebauungsplanes 

1-14-1. 

Die Änderungen beziehen sich insbesondere auf die im Bebauungsplan 1-14 festgesetzten 

Gebäudehöhen. Für die Unterbringung publikumswirksamer Nutzungen ist ein überhöhtes Erd-

geschoss und ein überhöhtes erstes Obergeschoss zur Flexibilisierung und Attraktivierung der 

Nutzungsmöglichkeiten erforderlich. Unter Berücksichtigung weiterer Obergeschosse zeigte 

sich bei der Erarbeitung der Bebauungsleitlinien, dass die festgesetzten Höhen sich nicht mehr 

mit dem Bedarf heutiger Geschoss- und damit Gebäudehöhen vereinbaren lassen. Weiterhin 

soll eine lebendige, abwechslungsreiche Dachlandschaft entstehen. Im Bestand rings um das 

Plangebiet finden sich verschiedene städtebauliche Situationen, vor allem Gebäude mit ge-

neigten Dächern, auf die ein sich in den Kontext eingliederndes neues Quartier reagieren soll. 

Die vorherrschende Abwechslung in Dachformen und Dachneigungen sowie First- und Trauf-

höhen soll im neuen Quartier aufgegriffen werden. Zudem haben sich bei der Erarbeitung der 

Bebauungsleitlinien für die Flächen in den Blöcken A und B entlang der Verkehrsfläche beson-

derer Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ Konflikte mit dem geltenden Baurecht gezeigt. 

Die gemäß den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans 1-14 vorgesehene Bebau-

ung mit zwei Vollgeschossen und einer Tiefe von drei Metern sowie einer Aufweitung in den 



  4 

darüber liegenden Vollgeschossen wurde als städtebaulich unbefriedigend betrachtet. Ange-

passt wird darüber hinaus die Geometrie des Platzes in Block A, dessen Charakter und Aus-

prägung durch die Bebauungsleitlinien weiterentwickelt und geschärft wurden.  

 

C. Alternative/ Rechtsfolgenabschätzung 

Eine vollständige bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücksflächen ist derzeit bereits 

unter Ausnutzung der Festsetzungen des qualifizierten Bebauungsplans 1-14 möglich. Vorha-

ben richten sich im Übrigen nach den Regelungen der §§ 30 ff. BauGB. 

Da die Festsetzungen des Bebauungsplans 1-14-1 Änderungen betreffen, die nicht durch Be-

freiungen vom gelten Planungsrecht des Bebauungsplans 1-14 gem. § 31 BauGB möglich 

wären, würde die Entwicklung ausschließlich auf Basis der Festsetzungen des qualifizierten Be-

bauungsplans 1-14 möglich sein. 

Die Inhalte der Bebauungsleitlinien wären ohne die Festsetzungen nicht oder mit Einschrän-

kungen umsetzbar. Die an die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fußgängerbe-

reich“ angrenzenden Bauflächen wären in der Form einer auf voller Höhe heranrückender Ge-

bäude nicht möglich. Die Ausbildung von geneigten Dächern, die auch der Verhinderung der 

Einsichtnahme in Technikaufbauten dienen, wäre nur unter dem Verlust erheblicher Wohn-, 

Gewerbe- und Kulturflächen möglich. 

 

D.  Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 

Die Bauherrin Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH (WBM) kann durch die vollständige 

Ausnutzung des Festsetzungsumfangs des Bebauungsplans 1-14-1 und des damit in Verbin-

dung stehenden vergrößerten Bauvolumens mit einer Erhöhung der Ausgaben für die Herstel-

lung und den Betrieb der Gebäude ausgehen. 

 

E.  Gesamtkosten 

Bei der Umsetzung des Bauvorhabens entstehen im Zuge der Bebauung entsprechende Inves-

titions- und Baukosten für die Bauherrin Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH (WBM).  

Zur Übernahme der Kosten für Planungs- und Gutachterleistungen im Rahmen des Bebau-

ungsplans 1-14-1 wurde eine Vereinbarung zwischen dem Land Berlin (vertreten durch die 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Referat II A Innere Stadt und 

Hauptstadtangelegenheiten) und der WBM als Vorhabenträgerin geschlossen. 

Weiterhin verpflichtet sich die WBM auf Grundlage des städtebaulichen Vertrags sowie des 

Einbringungs- und Projektvertrages aus dem Jahr 2021 den Neubau unter Beachtung des Er-

gebnisses der Realisierungswettbewerbe sowie der Ergebnisse des nachfolgenden VgV-Ver-
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fahrens selbständig zu finanzieren. Die WBM übernimmt als Eigentümerin dauerhaft alle ab-

gabenrechtlichen Verpflichtungen und die Verkehrssicherungspflicht für alle öffentlich zugäng-

lichen Teile der Grundstücke vollständig.  

 

F. Flächenmäßige Auswirkungen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-14-1 umfasst ca. 1,25 ha. Die Festsetzungen er-

möglichen flächenmäßige Auswirkungen (Angaben der Zuwächse überschlägig ermittelt und 

gerundet) 

 

Bezeichnung GF (m²) 1-14 GF (m²) 1-14-1 Differenz GF (m²) 

Block A 4.270 5.000 +730 
Block B 11.130 14.400 +3.270 
GESAMT 15.400 19.400 +4.000 

 

G. Auswirkungen auf die Umwelt 

Beim Bebauungsplan 1-14-1 handelt es sich um einen unselbständigen Bebauungsplan, der 

im Verfahren gem. §13a BauGB mit einem geringen Flächenzuwachs von ca. 4.000m² GF 

aufgestellt wird. 

Der Flächenzuwachs fällt vollständig auf den, bereits im Bebauungsplan 1-14 als überbau-

bare Flächen festgesetzten Bereiche an. Daher sind die durch den Bebauungsplan 1-14-1 und 

die damit ermöglichten baulichen Vorhaben zusätzlich erzeugten Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden als nicht vorhanden einzuschätzen. 

Darüber hinaus werden im Rahmen der bauvorbereitenden Maßnahmen die dokumentierten 

Altlastenfunde im Bereich der Bauflächen saniert und den Bodenzustand in diesem Bereich 

erheblich verbessern. 

Im Bereich des Stadtplatzes vor dem Alten Stadthaus (Block A) muss eine Fläche von 600 m² 

gärtnerisch anzulegen sein. Dächer von Untergeschossen sind mit einer Erdschicht von min-

destens 80 cm zu überdecken und dauerhaft intensiv zu begrünen. Gemäß den bauplanungs-

rechtlichen Festsetzungen müssen je angefangene 600 m² Grundstücksfläche ein heimischer 

Laubbaum gepflanzt, erhalten und ggf. nachgepflanzt werden.  

Um den Eingriff in das Schutzgut Wasser zu minimieren, ist entsprechend der wasserrechtlichen 

Bestimmungen, das anfallende Niederschlagswasser über Freiflächen, Mulden- oder Mulden-

Rigolensysteme bzw. Maßnahmen gleicher Wirkung auf dem Grundstück zu versickern. Ein Teil 

des anfallenden Niederschlagswassers verdunstet. Die extensive Dachbegrünung mit einer 

Substrathöhe von mindestens 15cm Aufbauhöhe, erhöht als blau-grüne Infrastruktur den Ver-

dunstungsanteil und verringert gleichzeitig die Menge des Regenwassereintrags in das Grund-
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wasser. Zusätzlicher Einstauraum soll auf allen geeigneten Freisitzen (z.B. Terrassen) geschaf-

fen werden. Insofern ist davon auszugehen, dass der natürliche Wasserkreislauf nicht erheblich 

beeinträchtigt wird. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Gutachten zur Re-

genwasserbewirtschaftung auf Basis der Bebauungsleitlinien erstellt, welches sich mit der pla-

nerischen Vorbereitung zur nachhaltigen Bewirtschaftung des anfallenden Regenwassers auf 

dem Gelände befasst. 

Weitere Regelungen zum Einsatz von Vogelschutzglas durch die Bauherrin sind im städtebau-

lichen Vertrag aufgenommen. 

 

H. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg 

Keine. 

 

I. Zuständigkeit 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 
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Der Senat von Berlin       

Stadt II A 14 

Tel.: 90173-4478 

 

 

 

An das  

 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über  

Senatskanzlei – G Sen –    

 

 

 

Vorlage 

 

- zur Beschlussfassung - 

 

über Entwurf des Bebauungsplans 1-14-1 vom 13.04.2026 im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte“ 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

 

Das Abgeordnetenhaus stimmt dem vom Senat am 19.05.2026 beschlossenen  

Entwurf des Bebauungsplans 1-14-1 vom 13.04.2026 im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte zu. 

 

A.  Begründung 

Siehe Anlage „Begründung zum Bebauungsplan 1-14-1.  

 

B. Rechtsgrundlagen  

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 

2025 I Nr. 348) geändert worden ist 



  8 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert 

worden ist  

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt 

durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden 

ist  

- Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom 07. Novem-

ber 1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 10.07.2025 

(GVBl. S. 285) 

 

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 

Die Bauherrin Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH (WBM) kann durch die vollstän-

dige Ausnutzung des Festsetzungsumfangs des Bebauungsplans 1-14-1 und des damit in 

Verbindung stehenden vergrößerten Bauvolumens mit einer Erhöhung der Ausgaben für die 

Herstellung und den Betrieb der Gebäude ausgehen. 

 

D. Gesamtkosten 

Bei der Umsetzung des Bauvorhabens entstehen im Zuge der Bebauung entsprechende Inves-

titions- und Baukosten für die Bauherrin Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH (WBM).  

Zur Übernahme der Kosten für Planungs- und Gutachterleistungen im Rahmen des Bebau-

ungsplans 1-14-1 wurde eine Vereinbarung zwischen dem Land Berlin (vertreten durch die 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Referat II A Innere Stadt und 

Hauptstadtangelegenheiten) und der WBM als Vorhabenträgerin geschlossen. 

Weiterhin verpflichtet sich die WBM auf Grundlage des städtebaulichen Vertrags sowie des 

Einbringungs- und Projektvertrages aus dem Jahr 2021 den Neubau unter Beachtung des Er-

gebnisses der Realisierungswettbewerbe sowie der Ergebnisse des nachfolgenden VgV-Ver-

fahrens selbständig zu finanzieren. Die WBM übernimmt als Eigentümerin dauerhaft alle ab-

gabenrechtlichen Verpflichtungen und die Verkehrssicherungspflicht für alle öffentlich zugäng-

lichen Teile der Grundstücke vollständig.  

 

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg 

Keine. 

 

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung 

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: s. Abschnitt D.  

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: Keine. 



  9 

 

G. Flächenmäßige Auswirkungen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-14-1 umfasst ca. 1,25 ha. Die Festsetzungen 

ermöglichen flächenmäßige Auswirkungen (Angaben der Zuwächse überschlägig ermittelt 

und gerundet) 

 

Bezeichnung GF (m²) 1-14 GF (m²) 1-14-1 Differenz GF (m²) 

Block A 4.270 5.000 +730 
Block B 11.130 14.400 +3.270 
GESAMT 15.400 19.400 +4.000 

 

H. Auswirkungen auf die Umwelt 

Beim Bebauungsplan 1-14-1 handelt es sich um einen unselbständigen Bebauungsplan, der 

im Verfahren gem. § 13a BauGB mit einem geringen Flächenzuwachs von ca. 4.000m² GF 

aufgestellt wird. Der Flächenzuwachs fällt vollständig auf den, bereits im Bebauungsplan 1-

14 als überbaubare Flächen festgesetzten Bereiche an. Daher sind die durch den Bebauungs-

plan 1-14-1 und die damit ermöglichten baulichen Vorhaben zusätzlich erzeugten Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Boden als nicht vorhanden einzuschätzen. 

Darüber hinaus werden im Rahmen der bauvorbereitenden Maßnahmen die dokumentierten 

Altlastenfunde im Bereich der Bauflächen saniert und den Bodenzustand in diesem Bereich 

erheblich verbessern. Im Bereich des Stadtplatzes vor dem Alten Stadthaus (Block A) muss 

eine Fläche von 600 m² gärtnerisch anzulegen sein. Dächer von Untergeschossen sind mit 

einer Erdschicht von mindestens 80 cm zu überdecken und dauerhaft intensiv zu begrünen. 

Gemäß den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen müssen je angefangene 600 m² Grund-

stücksfläche ein heimischer Laubbaum gepflanzt, erhalten und ggf. nachgepflanzt werden.  

Um den Eingriff in das Schutzgut Wasser zu minimieren, ist entsprechend der wasserrechtlichen 

Bestimmungen, das anfallende Niederschlagswasser über Freiflächen, Mulden- oder Mulden-

Rigolensysteme bzw. Maßnahmen gleicher Wirkung auf dem Grundstück zu versickern. Ein Teil 

des anfallenden Niederschlagswassers verdunstet. Die extensive Dachbegrünung mit einer 

Substrathöhe von mindestens 15 cm Aufbauhöhe, erhöht als blau-grüne Infrastruktur den Ver-

dunstungsanteil und verringert gleichzeitig die Menge des Regenwassereintrags in das Grund-

wasser. Zusätzlicher Einstauraum soll auf allen geeigneten Freisitzen (z.B. Terrassen) geschaf-

fen werden. Insofern ist davon auszugehen, dass der natürliche Wasserkreislauf nicht erheblich 

beeinträchtigt wird. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Gutachten zur Re-

genwasserbewirtschaftung auf Basis der Bebauungsleitlinien erstellt, welches sich mit der pla-

nerischen Vorbereitung zur nachhaltigen Bewirtschaftung des anfallenden Regenwassers auf 

dem Gelände befasst. 
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Weitere Regelungen zum Einsatz von Vogelschutzglas durch die Bauherrin sind im städtebau-

lichen Vertrag aufgenommen. 

 

 

Berlin, den 19.05.2026 

 

 

 Der Senat von Berlin 

 

 

 

 

 

Kai Wegner  Christian Gaebler  

.................................................................... ....................................................... 

Regierende Bürgermeister  Senator für Stadtentwicklung,  

 Bauen und Wohnen 

 

 

 

 

 

 

Anlagen zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus:   

I. Begründung zum Bebauungsplan 1-14-1 

II. Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan 1-14-1 

III. Abwägung der Stellungnahmen und Hinweise aus der Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB  

IV. Abwägung der Stellungnahmen und Hinweise aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 

gem. § 3 (2) BauGB 
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